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wicklungen abgepasst werden. So soll das Wohnen soweit verringert werden, dass im Plange-
biet Vorhaben für die touritische Infrastruktur in Geöhren-Lebbin überwiegen. 
 
Mit der Satzung über die 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 6 "Wohnen am Katerberg" der 
Gemeinde Göhren-Lebbin sollen hierfür planungsrechtliche Voraussetzungen geschaffen wer-
den. 
 
 
 
2. Bauleitpläne sind den Zielen der Raumordnung anzupassen (Anpassungspflicht nach 
§ 1 Abs. 4 BauGB). 
 
Eine landesplanerische Stellungnahme vom 26. Oktober 2022 liegt mir vor. Danach entspricht 
der o. g. Bebauungsplan den Zielen und Grundsätzen der Raumordnung und Landesplanung. 
 
 
 
3. Gemäß § 8 Abs. 2 BauGB sind Bebauungspläne aus dem Flächennutzungsplan zu ent-
wickeln (Entwicklungsgebot). Von dem Grundsatz des Entwicklungsgebotes kann bei Vorlie-
gen bestimmter Voraussetzungen gegebenenfalls abgewichen werden (§ 8 Abs. 2 – 4 BauGB). 
 
Im rechtswirksamen Flächennutzungsplan der Gemeidne Göhren-Lebbin werden die im vorlie-
genden Vorentwurf des o. g. Bebauungsplanes festgesetzten Baugebiete als Wohnbauflächen 
und einer naturschutzrechtlichen Maßnahmefläche dargestellt. Somit wird die 1. Änderung des 
Bebauungsplanes nicht vollständig aus dem rechtswirksamen Flächennutzungsplan entwi-
ckelt.  
 
Um diesem Entwicklungsgebot gerecht zu werden, führt die Gemeinde gleichzeitig zur Aufstel-
lung des Bebauungsplans die 2. Änderung des Flächennutzungsplanes durch. Sie nutzt damit 
die Möglichkeit des Parallelverfahrens nach § 8 Abs. 3 BauGB.  
 
Darauf hinweisen möchte ich, dass das Parallelverfahren eine verfahrensrechtliche Besonder-
heit des Entwicklungsgebotes ist. Soll von der Möglichkeit des § 8 Abs. 3 Satz 2 BauGB Ge-
brauch gemacht werden, muss dabei mit hinreichender Sicherheit feststehen, dass der Bebau-
ungsplan aus den künftigen Darstellungen des Flächennutzungsplanes entwickelt sein wird. Im 
Ergebnis muss das Entwicklungsgebot eingehalten werden. 
 
Auf die Genehmigungspflicht des Bebauungsplanes gemäß § 10 Abs. 2 BauGB durch die 
höhere Verwaltungsbehörde – hier: Landkreis Mecklenburgische Seenplatte – vor 
Rechtskraft der Flächennutzungsplanänderung in dieser Verfahrenskonstellation weise 
ich vorsorglich hin. 
 
 
 
II. Umfang und Detaillierungsgrad der Umweltprüfung 
 
Nach § 2 Abs. 4 Satz 2 BauGB legt die Gemeinde für jeden Bauleitplan fest, in welchem Um-
fang und Detaillierungsgrad die Ermittlung der Umweltschutzbelange für die Umweltprüfung 
erforderlich ist (sog. Scoping). Die beteiligten Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Be-
lange sollen die Gemeinde hierbei beraten. 
 
Durch den Landkreis Mecklenburgische Seenplatte ergeht im Hinblick auf den erforderlichen 
Umfang und Detaillierungsgrad der Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB folgende Stellung-
nahme im Sinne des § 4 Abs. 1 BauGB. 
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1. Aus immissionsschutzrechtlicher Sicht wird zu o. g. Bebauungsplan wie folgt Stellung 
genommen. 
 
Gemäß § 50 BImSchG sind bei raumbedeutsamen Planungen Flächen die für bestimmte Nut-
zungen vorgesehen sind, einander so zuzuordnen, dass schädliche Umwelteinwirkungen auf 
die ausschließlich oder überwiegend dem Wohnen dienenden Gebiete sowie auf sonstige 
schutzbedürftige Gebiete soweit wie möglich vermieden werden. 
In der Begründung werden Lärmschutzmaßnahmen benannt, die zur Wahrung der gesunden 
Wohn- und Arbeitsverhältnisse im Bebauungsplan festgesetzt werden können. Konkrete Aus-
sagen bzw. Festsetzungen bezogen auf immissionsschutzrechtliche Nutzungskonflikte zwi-
schen dem geplanten Wohnen, verkehrliche Vorbelastung des Standortes und den Nutzungen 
im Bestand sowie Planung werden nicht getroffen. 
 
 
 
2. Seitens der unteren Naturschutzbehörde ergeht folgende Stellungnahme zum vorliegen-
den Vorentwurf. 

 
Eingriffsregelung 
Auf die naturschutzfachlichen und –rechtlichen Ausführungen zur 2. Änderung des Flächennut-
zungsplanes (eingereicht in einem Parallelverfahren), insbesondere zum Erhalt der Maßnah-
menfläche im Bereich des Teilgebietes B2 der vorliegenden 1. Änderung des Bebauungsplanes 
Nr. 06 „Wohnen am Karterberg“ verweise ich an dieser Stelle hin. Da sich die 1. Änderung des 
Bebauungsplanes 06 aus der 2. Änderung des F- Planes entwickeln soll, ist zunächst die 2. 
Änderung des Flächennutzungsplanes abzuwarten.  
 
Für die Berechnung der zusätzlichen Eingriffe in Natur und Landschaft sind die Hinweise zur 
Eingriffsregelung M-V 2018 maßgebend und einzuhalten. Inwieweit bestehende Ausgleichs-
maßnahmen anzupassen sind, ist noch zu klären. Das gleiche gilt auch für die Veränderung 
des Landschaftsbildes durch die Veränderung (Erhöhung) der Zahl der Vollgeschosse. Des 
Weiteren sind die Zuordnung und die zeitliche Umsetzung der Kompensationsmaßnahmen klar 
zu regeln (§§ 1a Abs. 3 und 9 Abs. 1a BauGB).    
 
 
Gehölzschutz 
Nach Auswertung der eingereichten Unterlagen und des Luftbildes ist festzustellen, dass sich 
im o. g. Plangebiet, entlang der ´Penkower Straße´ (Kreisstraße MSE 4) gemäß § 19 NatSchAG 
M-V gesetzlich geschützte Alleebäume befinden. 
Gemäß § 19 Abs. 1 NatSchAG M-V sind Alleen und einseitige Baumreihen an öffentlichen oder 
privaten Verkehrsflächen und Feldwegen gesetzlich geschützt. Die Beseitigung von Alleen oder 
einseitigen Baumreihen sowie alle Handlungen, die zu deren Zerstörung, Beschädigung oder 
nachteiligen Veränderung führen können, sind verboten.  
 
Den Ausführungen der textlichen Festsetzung, Punkt 8, kann in der vorliegenden Form nicht 
gefolgt werden, da die Einteilung der Straßenverkehrsfläche derzeit nicht Gegenstand der Fest-
setzung ist. 
Zwischen Erhalt bzw. langfristiger Entwicklung der Alleebäume und der zukünftigen Erschlie-
ßung des Wohngebiets wird Konfliktpotenzial (z. B. hinsichtlich der Planung und Realisierung 
von Zufahrtsbereichen, Sichtdreiecken, Ver- und Entsorgungsmedien) gesehen. 
 
Aus diesem Grund sind zunächst alle im Geltungsbereich existierenden Alleebäume nachricht-
lich und zeichnerisch als zu erhaltende Bäume in den vorliegenden B-Plan zu übernehmen und 
entsprechend der vorliegenden Planung grundsätzlich zu erhalten. Die Fällung von Allee-
bäumen bedarf einer Ausnahmegenehmigung gemäß § 19 Abs. 2 NatSchAG M-V.  
Diese Fällgenehmigung unterliegt nicht der Abwägung durch die Gemeinde; sie bedarf einer 
gesonderten Naturschutzgenehmigung, die vor Satzungsbeschluss vorzuliegen hat. Auf die 
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Beteiligungspflicht der anerkannten Naturschutzvereinigungen gemäß § 30 NatSchAG M-V 
weise ich an dieser Stelle vorsorglich hin. 
 
Es wird überdies empfohlen, den Geltungsbereich des B-Plans bis auf Höhe Robinsonclub in 
der Art zu erweitern, dass die Straßenverkehrsfläche inkl. zugehörigem Baumbestand in diesen 
integriert wird. 
Es sollte in diesem zu erweiternden Bereich nach Möglichkeit bereits zu diesem Zeitpunkt ein 
Pflanzgebot für (derzeit fehlende) Alleebäume aufgenommen werden, um eine zukünftige Ent-
wicklung der ortsbildprägenden Lindenallee sicherzustellen und zukünftig bis zum Schlossplatz 
fortzuführen.  
Die Pflanzabstände der potenziellen Pflanzplätze sollen sich nach der ursprünglichen, bereits 
bestehenden Allee richten. 
 
Eine Komplettierung der Lindenallee in Richtung Schloss hätte aufgrund optischer Lenkungs-
funktion und naturschutzfachlichem Nutzen in jedem Fall auch einen positiven touristischen 
Effekt. 
 
 
 
3. Von Seiten der unteren Wasserbehörde werden folgende Anmerkungen gemacht. 
 
Oberflächengewässer/ Niederschlagswasser 
Unter Punkt 2.3.6 werden die Böden „nach derzeitigen Kenntnisstand“ als durchlässig und ge-
eignet versickerungsfähig eingestuft. Diese Aussage ist nicht belastbar und sollte eindeutig for-
muliert werden.   
Das o. g. Plangebiet wird, als momentan vorliegendes Ackerland, im Lageplan „Situation/ Vor-
entwurf“ als „ACL“ Lehm- bzw. Tonacker bezeichnet, was auf bindige Böden hinweist, welche 
schlecht versickerungsfähig sind. Gleichzeitig erhöht sich der Versiegelungsgrad des Plange-
bietes mit der 1. Änderung.  
 

 
 
Zum Nachweis der ausreichenden Versickerung des anfallenden Niederschlagswassers der 
geplanten Versiegelungs-/ und Dachflächen, im Bereich der geplanten Baugrundstücke sowie 
der Randbereiche der Verkehrsflächen, ist ein Bodengrundgutachten zu erstellen und der 
unteren Wasserbehörde vorzulegen. Ggf. ist neben oder statt der geplanten Versickerung eine 
alternative NW-Entwässerung zu planen.  
Zur geplanten Niederschlagswasser-Entwässerung der abflussrelevanten Flächen im Plange-
biet (lt. geplanter Bebauung) ist in der Satzung eindeutig Stellung zu nehmen (Punkt 2.3.6).  
 
Das Plangebiet grenzt an bzw. schneidet im nordwestlichen Teil ein verrohrtes Gewässer II. 
Ordnung, FLE-087-004, welches sich im Anlagenbestand des Wasser-und Bodenverbandes 
„Müritz“ (WBV) befindet. Eine ausreichende Breite des Gewässerrandstreifens (mindestens 5 
m Abstand zur Verrohrung beidseitig) ist in Absprache mit dem WBV sicherzustellen. Der Was-
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ser- und Bodenverband ist bei Änderungen bzgl. der Nutzung des gewässerangrenzenden 
Ackerlandes in die Planung miteinzubeziehen.  
 
Hinweise: 
Das Plangebiet grenzt im Südosten an das gemäß Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) be-
richtspflichtige Gewässer „Poppentiner Graben“, Fle-087-000, welches im Grenzgebiet 
gleichzeitig ein gesetzlich geschütztes Biotop ist.  
Für eventuell geplante Einleitungen in den Graben ist neben der unteren Wasserbehörde, die 
untere Naturschutzbehörde bei Beantragung einer Einleiterlaubnis zu beteiligen.   
Eine Versickerung mittels technischer Einrichtungen (wie Rigolen, Sickerschacht, Versicke-
rungsdräne usw.) oder eine Einleitung in ein Oberflächengewässer erfordert eine wasserrechtli-
che Erlaubnis, zu beantragen beim Landrat des LK Mecklenburgische Seenplatte als zuständi-
ge Wasserbehörde. Mit dem Antrag sind die erforderlichen Angaben und Unterlagen zur Prü-
fung einzureichen (Baubeschreibung der Anlage, Bemessungsunterlagen usw.). 
 

 
 
Für die Bauarbeiten im Gebiet gilt das Sorgfaltsgebot des § 5 WHG - bei allen Vorhaben und 
Maßnahmen, mit denen Einwirkungen auf ein Gewässer (Oberflächengewässer, Grundwasser) 
verbunden sein können, ist die nach den Umständen erforderliche Sorgfalt anzuwenden, um 
Beeinträchtigungen sicher auszuschließen.  
Insbesondere ist zu gewährleisten, dass keine wassergefährdenden Stoffe in den Untergrund 
eindringen können, die zu einer Beeinträchtigung des Oberflächengewässers/Grundwassers 
führen könnten. 
 
 
 
III. Sonstige Hinweise 
 
Weiterhin möchte ich bereits zum vorliegenden Vorentwurf der Satzung über die 1. Änderung 
des Bebauungsplanes Nr. 6 "Wohnen am Katerberg" der Gemeinde Göhren-Lebbin folgende 
Hinweise für die Weiterentwicklung bzw. zum durchzuführenden Verfahren geben: 
 
 
1. Aus bodenschutz-/ abfallrechtlicher Sicht werden folgende Hinweise gegeben. 
 
Gemäß § 1 LBodSchG M-V ist grundsätzlich bei Erschließungs- und Baumaßnahmen mit Bo-
den sparsam und schonend umzugehen. Im Rahmen der planerischen Abwägung sind die Ziel-
setzungen und Grundsätze des BBodSchG und LBodSchG M-V zu berücksichtigen, das heißt 
die Funktionen des Bodens sind zu sicher bzw. wiederherzustellen, schädliche Bodenverunrei-
nigungen sind abzuwehren. Insbesondere bei bodenschädigenden Prozessen wie z. B. Boden-
verdichtungen, Stoff- eintragen ist Vorsorge gegen das Entstehen von schädlichen Bodenver-
änderungen zu treffen. 
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Bodenverdichtungen, Bodenvernässungen und Bodenverunreinigungen sind zu vermeiden. 
Das Bodengefüge bzw. wichtige Bodenfunktionen sind bei einem möglichst geringen Flächen-
verbrauch zu erhalten. 
 
Im Rahmen der weiteren Planung sind die Belange des Bodenschutzes unter Darstellung fol-
gender Punkte zu berücksichtigen. 
 

- Beschreibung der Auswirkung des Planungsvorhabens auf den Boden, ausgehend 
von den Wirkfaktoren und -pfaden (Bodenabtrag, Verdichtung, Versieglung usw.), 

- Beschreibung und Bewertung des ist-Zustandes des Bodens mit Hilfe von Methoden 
zur Beschreibung und Bewertung der Bodenfunktion (Bodeneigenschaften, Boden- 
beschaffenheit und -bewertung mit Bestandsaufnahme und Einschätzung der 
Vorbelastungen), 

- Ermittlung der Erheblichkeit und Prognose der Auswirkung des Planvorhabens auf 
den Boden (Verlustflächenbetrachtung), 

- Ermittlung von Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und Kompensation von 
Beeinträchtigungen.   

 
Um planungsbedingte Schäden weitestgehend zu vermeiden oder auf ein geringes Maß zu re-
duzieren, sollte im Rahmen der Projekt- und Planungsvorbereitung (Vorplanung) eine boden-
kundliche Fachplanung (Bodenkundliche Baubegleitung BBB) durch bodenkundlich ausgebilde-
tes Personal zu erfolgen.  
Als Grundlage zur Erarbeitung der Planungsunterlagen sollten das BVB Merkblatt Band 2 „Bo-
denkundliche Baubegleitung BBB“ herangezogen werden. Ziel dieser BBB ist es, den Erhalt 
und/oder eine möglichst naturnahe Wiederherstellung von Böden und ihrer natürlichen Funktion 
gemäß § 2 BBodSchG darzulegen. Als Grundlage zur Erarbeitung der Planungsunterlagen ist 
das BVB-Merkblatt Band 2 „Bodenkundliche Baubegleitung BBB“ sowie die DIN 19639 „Boden-
schutz bei der Planung und Durchführung von Bauvorhaben“ heranzuziehen.   
 
 
 
2. Unter dem Gesichtspunkt der gebotenen Normenklarheit möchte ich hier im Wesentli-
chen auf die folgenden grundsätzlichen Aspekte verweisen: 

 
 Dopplungen textlicher Festsetzungen, wie im vorliegenden Vorentwurf die Nr. 1, sind aus-

zuschließen. 
 

 Die Knödellinie grenzt im o. g. Bebauungsplan die unterschiedlichen Maße der baulicehn 
Nutzung ab, nicht die Art der baulichen Nutzung. Von daher ist die Rechtsgrundlage des § 
1 ABs. 4 BauNVO zu streichen. 
 

Da es sich bei den vorliegenden Unterlagen um einen Vorentwurf handelt, gehe ich davon aus, 
dass die Stadt diese grundsätzlichen Gesichtspunkte im weiteren Verfahren berücksichtigen 
wird. Deshalb gehe ich hier im Einzelnen nicht weiter darauf ein. 
 
 
 
3. Gemäß § 3 Abs. 2 Satz 1 BauGB sind in der förmlichen Öffentlichkeitsbeteiligung die 
Entwürfe der Bauleitpläne mit der Begründung einschließlich aller Anlagen (z. B. Grünord-
nungspläne, Gutachten) und den nach Einschätzung der Gemeinde wesentlichen, bereits 
vorliegenden umweltbezogenen Stellungnahmen für die Dauer eines Monats öffentlich aus-
zulegen. 
Wesentliche Stellungnahmen sind u. a. die der Behörden und anerkannten Naturschutzverbän-
den.  
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